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SATZUNG DES VEREINS FÜR INTERKULTURELLE KOMPETENZEN e.V. 

 

 

§ 1 NAME, SITZ, EINTRAGUNG UND GESCHÄFTSJAHR 

1.1. Der Verein führt den Namen „Verein für interkulturelle Kompetenzen e.V.“ („VIK e.V.“). 

1.2. Der Verein darf ein eigenes grafisches Zeichen und einen entsprechenden Namen in 

Fremdsprachen gebrauchen. 

1.3. Der Verein hat seinen Sitz in Berlin. Die Gründung von Zweigstellen ist zulässig. 

1.4. Der Verein erlangt die Rechtsfähigkeit durch die Eintragung in das Vereinsregister beim 

zuständigen Amtsgericht in Berlin. 

1.5. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

1.6. Der Verein kann sich steuerbegünstigten Dachverbänden anschließen. 

 

§ 2 VEREINSZWECK 

2.1.  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§ 51 ff. AO). 

2.2. Ziel und Zweck des Vereins ist die Förderung der Demokratie und Völkerverständigung von 

gegenseitiger Toleranz und Respekt. Der Verein möchte den interkulturellen Dialog in Politik, 

Wissenschaft und Kultur unterstützen, um die Zusammenarbeit europäischer Kulturen zu 

verbessern. Der Verein will einen Beitrag zur Entstehung eines wahrhaft europäischen 

Miteinanders leisten. Das Kennenlernen kultureller Unterschiede und Gemeinsamkeiten in 

Wahrnehmung, Denken, Werten, Empfinden und Handeln soll ein besseres Verständnis des 

fremdkulturell geprägten Partners ermöglichen, das Hineinwachsen in die kulturelle Umwelt 

erleichtern und die Entwicklung kultureller Synergien erlauben.  
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2.3. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

2.3.1. Hilfestellung und Information zu interkulturellen Themen. 

2.3.2. Durchführung von verschiedenen Kultur-, Freizeit-, Bildungs-, Integrations- und 

Begegnungsprojekten. 

2.3.4. Aufbau eines kostenlosen Beratungsnetzwerkes für Mitglieder und Dritte, zur 

Qualifizierung der Akteure für eine friedvolle interkulturelle Zusammenarbeit. 

2.4.  Überdies soll der Verein seine Aktivitäten in Wissenschaft und Forschung, Bildung und 

Erziehung, Kunst und Kultur für eine verbesserte Integration einsetzen. 

2.5.  Der Verein darf zum Erreichen seiner Satzungsziele Maßnahmen und Projekte durchführen 

sowie Einrichtungen schaffen und unterhalten, bzw. sich an Einrichtungen beteiligen, die dem 

Zweck und Ziel des Vereins entsprechen. Die Mittel für die Verwirklichung der Zwecke des 

Vereins werden durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und zweckgebundene Fördermittel 

aufgebracht. 

2.6.  Der Verein erfüllt seine Zwecke im Zeichen der Toleranz, auf der Grundlage weltanschaulicher, 

religiöser und parteipolitischer Neutralität und in Wahrnehmung staatsbürgerlicher Verantwortung 

für das Gemeinwesen. 

 

§3 SELBSTLOSIGKEIT 

3.1. Der Verein ist uneigennützig tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

3.2. Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten als solche keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 

Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder unverhältnismäßig hohe Vergütungen 

begünstigt werden.  

 

§ 4 FINANZORDNUNG 

4.1. Die Mittel zur Erfüllung der Aufgaben des Vereins werden durch Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse 

und Spenden aufgebracht. 

4.2. Über die Höhe des Mitgliedsbeitrages entscheidet die Mitgliederversammlung. 

4.3. Der Verein haftet nur mit dem Vereinsvermögen. 
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§ 5 MITGLIEDSCHAFT 

5.1. Mitglieder können alle natürlichen oder juristischen Personen werden, die die Ziele des Vereins 

unterstützen. Es werden folgende Formen der Mitgliedschaft unterschieden: 

5.2.1. Diejenigen Mitglieder, die bereit sind, sich durch aktive und regelmäßige Mitarbeit für die 

Ziele des Vereins einzusetzen und daneben einen regelmäßigen finanziellen Beitrag zu 

leisten, sind so genannte „Aktivmitglieder“. Aktivmitglied des Vereins kann jede 

natürliche Person werden.  

5.2.2. Diejenigen Mitglieder, die den Verein mit einem regelmäßigen finanziellen Beitrag 

unterstützen, zur Verbreitung der Ziele des Vereins beitragen, sind so genannte 

„Fördermitglieder“. Fördermitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische 

Person werden, die die Ziele des Vereins teilt und nach Möglichkeit fördert. 

Fördermitglieder haben kein Stimmrecht und übernehmen keine Ämter. 

5.2.3. Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, kann die 

Ehrenmitgliedschaft verliehen werden. So genannte „Ehrenmitglieder“ sind von der 

Beitragspflicht befreit, haben Stimmrecht und können Vereinsämter übernehmen. 

5.2.4. Der Vorstand hat auch das Recht, korrespondierende Mitglieder ohne Stimmrecht 

aufzunehmen. 

5.2. Juristische Personen können mit Zustimmung des Vorstandes die Mitgliedschaft erwerben. Ihr 

Jahresbeitrag wird von Fall zu Fall vom Vorstand festgesetzt. 

5.3. Minderjährige unter 18 Jahren bedürfen der Erlaubnis der Eltern, bzw. ihres gesetzlichen 

Vertreters. Sie sind von der Beitragspflicht befreit. Stimmberechtigt sind Mitglieder erst ab der 

Volljährigkeit. 

5.4. Über Aufnahme oder Ablehnung entscheidet der Vorstand nach schriftlichem Antrag. Die 

Mitgliedschaft beginnt nach der Aufnahmeentscheidung mit der Zahlung des ersten Beitrages auf 

dem Vereinskonto. 

5.5. Die Ablehnung der Aufnahme in den Verein ist nicht anfechtbar. Ein Aufnahmeanspruch besteht 

nicht. 

 



 
 

 

 

Seite 4 

 

 

 

  

 

 

 

§ 6 MITGLIEDSCHAFTSRECHTE UND –PFLICHTEN 

6.1. Die Mitglieder erhalten in regelmäßigen Abständen schriftliche oder elektronische Informationen 

über die Tätigkeiten des Vereins, insbesondere auch Mitteilungen über Projekte, die 

Vereinsentwicklung und über die Ergebnisse der Mitgliederversammlungen. 

6.2. Die Aktivmitglieder haben die vom Gesetz eingeräumten Befugnisse, soweit diese Satzung diese 

Rechte nicht einem besonderen Vereinsorgan zuerkennt. 

6.3. Aktivmitglieder, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können durch den 

Vorstand von der Beitragspflicht befreit werden. 

6.4. Mit seiner Aufnahme unterwirft sich jedes Mitglied den Bestimmungen der Satzung. 

 

§ 7 AUSSCHLUSS AUS DER MITGLIEDSCHAFT 

7.1. Der Ausschluss aus dem Verein kann durch Beschluss des Vorstandes mit einfacher Mehrheit 

erfolgen: 

7.1.1. Bei Satzungsverletzung. 

7.1.2. Bei Schädigung des Ansehens oder der Interessen des Vereins. 

7.1.3. Bei Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages nach wiederholter, erfolgloser Mahnung. 

7.2. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein. Im Fall des 

freiwilligen Austritts ist die Austrittserklärung schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Austritt 

eines Mitgliedes kann erst jeweils zum Jahresende erfolgen. 

 

§ 8 ORGANE DES VEREINES 

Die Organe des Vereines sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und der 

geschäftsführende Vorstand. 
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§ 9 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

9.1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, bestehend aus den Mitgliedern. Die 

Mitgliederversammlung wählt auf Vorschlag des Vorstands mit einfacher Mehrheit einen 

Versammlungsleiter und einen Protokollführer aus ihrer Mitte. 

9.2. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für: 

9.2.1. Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes und des Kassenprüfers 

9.2.2. Änderung der Satzung und Auflösung des Vereins. 

9.2.3. Alle Angelegenheiten, die der Vorstand der Mitgliederversammlung zur 

Beschlussfassung vorlegt. 

9.2.4. Weitere Aufgaben, soweit sie sich aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 

9.3. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet möglichst jährlich statt. Die Mitgliederversammlung 

ist nicht öffentlich. Über die Zulassung von Gästen entscheidet der Vorstand; seine Entscheidung 

kann die Mitgliederversammlung durch Mehrheitsbeschluss ändern. 

9.4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann vom Vorstand einberufen werden, wenn dies 

im Interesse des Vereins erforderlich ist. Sie ist ferner dann einzuberufen, wenn ein Drittel der 

Mitglieder schriftlich und unter Angabe von Gründen die Einberufung von dem Vorstand verlangt. 

9.5. Der Vorstand lädt schriftlich unter Angabe der von ihm festgelegten Tagesordnung zur 

Mitgliederversammlung ein. Die Einladung muss mindestens 14 Tage vor dem Versammlungstag 

an die letzte bekannte Adresse des Mitgliedes abgesendet werden. 

9.6. Durch Ausstellen einer schriftlichen Vollmacht kann ein Mitglied seine Stimme auf ein anderes 

Mitglied übertragen. Kein Mitglied darf mehr als eine Stimmdelegation erhalten. 

9.7. Bei Änderung des Vereinszweckes und der Satzung des Vereins ist die Mitgliederversammlung 

nur dann beschlussfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder persönlich oder per Vollmacht anwesend 

ist und drei Viertel zustimmen. 

9.8. Im Übrigen ist die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung gegeben, sofern mindestens 

1/3 der stimmberechtigten Mitglieder persönlich oder per Vollmacht anwesend ist. 

9.9. Die Mitgliederversammlung entscheidet grundsätzlich mit der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. 
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9.10. Beschlüsse sind unter der Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung, sowie des 

Abstimmungsergebnisses in einer Niederschrift festzuhalten. Die Niederschrift ist von dem 

Versammlungsleiter, dem Protokollführer und zwei Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben. 

 

§ 10 VORSTAND 

10.1. Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus der/dem Vorsitzende(n) und zwei stellvertretenden 

Vorsitzenden, dem/der Kassenprüfer(in) sowie bis zum sechs Beisitzern(innen). 

10.2. Der Vorstand gemäß §26 BGB sind der/die Vorsitzende, und seinen beiden Vertretern. 

10.3. Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam 

vertreten. 

10.4. Der Vorstand kann einen/eine hauptamtliche(n) Geschäftsführer/in bestellen. Er bzw. sie ist für 

die Geschäfte der laufenden Verwaltung besonderer Vertreter im Sinne von §30 BGB. 

10.5. Der Vorstand kann zur Unterstützung seiner Arbeit einen oder mehrere Beiräte und/oder 

Arbeitskreise einsetzen. 

 

§ 11 AUFGABEN UND ZUSTÄNDIGKEITEN DES VORSTANDS 

11.1. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen 

Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere: 

11.1.1. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 

Tagesordnung; 

11.1.2. Vorbereitung eines Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes,    

Vorlage der Jahresplanung; 

11.1.3. Übertragung von Aufgaben an Mitglieder im Rahmen der Vereinstätigkeit; 

11.1.4. Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen. 

11.2.  Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. Er kann eine Geschäftsstelle einrichten, einen 

Geschäftsführer und hauptamtliche Mitarbeiter einstellen. Er kann die Zweigstellen, Fachgruppen 

und Sonderausschüsse mit bestimmten Aufgaben betrauen. 
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§ 12 WAHL DES VORSTANDS 

12.1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Seine 

Wiederwahl ist zulässig. Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Der 

Vorstand bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. 

12.2. Scheidet ein Vorstandsmitglied während seiner Amtszeit aus dem Vorstand aus, wählt der 

Vorstand für den Rest der Amtsdauer ein Ersatzmitglied. Es können höchstens zwei 

Vorstandsmitglieder auf diese Weise ersetzt werden. 

 

§ 13 VORSTANDSSITZUNGEN 

13.1. Die Vorstandssitzung ist einzuberufen, so oft die Lage der Geschäfte dies erfordert. Die 

Einberufung erfolgt durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen 

stellvertretenden Vorsitzenden in schriftlicher, elektronischer oder fernmündlicher Form. 

13.2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Bei 

der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse 

können auch im schriftlichen Verfahren gefasst werden, wenn zwei Drittel der Mitglieder des 

Vorstandes diesem Verfahren zustimmen.  

13.3. Zur Beschlussfähigkeit bedarf es der Mitwirkung des Vorsitzenden. Bei Stimmengleichheit gibt 

die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Vorsitzende kann Fragen der 

Geschäftsführung nach pflichtgemäßem Ermessen allein entscheiden, hat dann aber die 

Genehmigung des Vorstands einzuholen. 

13.4. Die Sitzungen des Vorstands werden durch den Vorsitzenden, bei seiner Abwesenheit durch 

einen stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. 

13.5.  Einer Vorstandssitzung bedarf es nicht, wenn alle Vorstandsmitglieder einer schriftlichen oder 

elektronischen Beschlussfassung und einem Vorschlag oder Beschluss schriftlich oder 

elektronisch zustimmen. 

13.6. Die Beschlüsse sind schriftlich zu protokollieren und von dem Vorsitzenden des Vorstands, bei 

dessen Abwesenheit von einem stellvertretenden Vorsitzenden zu unterzeichnen. 
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§ 14 GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND  

14.1. Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und seinen beiden Vertretern. 

Jeder von ihnen ist Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Für die Beschlussfassung gilt 12 Abs. 2 

der Satzung entsprechend. 

14.2. Der geschäftsführende Vorstand erledigt die laufenden Geschäfte des Vereins, insbesondere die 

ihm nach der Satzung zugewiesenen Aufgaben und führt die Beschlüsse des Vorstandes aus. Er 

tritt auf Einladung des Vorsitzenden zusammen. Die Einberufung muss erfolgen, wenn ein 

Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes es verlangt. 

 

§ 15 KASSENPRÜFER 

15.1. Die Mitgliederversammlung wählt einen Kassenprüfer und einen stellvertretenden Kassenprüfer 

für die Amtszeit von zwei Jahren. 

15.2. Der Kassenprüfer überprüft einmal im Jahr die Kassengeschäfte des Vereins auf rechnerische 

Richtigkeit. Über das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu berichten. 

15.3. Die Kassenprüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand genehmigten  

Ausgaben. 

 

§ 16 AUFLÖSUNG DES VEREINS 

16.1. Die Auflösung des Verbandes kann nur auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 

durchgeführt werden. 

16.2 Beschlüsse über die Auflösung des Verbandes bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der bei der 

form- und termingerecht durchgeführten außerordentlichen Mitgliederversammlung erschienenen 

und vertretenen Mitglieder. Der Beschluss ist nur wirksam, wenn mindestens zwei Drittel aller 

Mitglieder des Verbandes erscheinen oder vertreten sind. 

16.3 Sind in zwei, in minimal 6-wöchigen Abstand durchgeführten, außerordentlichen  

Mitgliederversammlungen weniger als zwei Drittel der Mitglieder erschienen oder vertreten, so 

gilt, unabhängig von der Zahl der erschienenen und vertretenen Mitglieder, die zweite 

Versammlung als beschlussfähig. Die Versammlung beschließt bereits mit einfacher Mehrheit. 
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16.4 Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt sein Vermögen an 

die Staatliche Europa Schule Berlin Deutsch/Polnisch mit Sitz in Berlin, die es unmittelbar und 

ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden hat. 

 

16.5 Wird mit der Auflösung des Vereins eine Änderung der Rechtsform oder eine Verschmelzung mit 

einem gleichartigen anderen Verein angestrebt, wobei die unmittelbare Verfolgung des 

bisherigen Vereinszwecks durch den neuen Rechtsträger weiterhin gewährleistet wird, geht das 

Vereinsvermögen auf den neuen Rechtsträger über. 

 

§ 17 SPENDEN 

Der Verein ist berechtigt, Spenden und sonstige Zuwendungen für die Zwecke der Gesellschaft 

entgegenzunehmen.  

 

§ 18 ÜBERGANGSBESTIMMUNG 

Sofern das Registergericht Teile der Satzung beanstandet, ist der Vorstand ermächtigt, diese zur 

Behebung der Beanstandung abzuändern. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern 

alsbald mitgeteilt werden. 

 

Berlin, den 17. Dezember 2006 

 

Letzte Änderungen am 04.03.2007 

 

 


